
Möglichkeit der Erhebung einer Rückgabegebühr 

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass bei der 
Rückgabe von Anteilen durch Anleger eine Rückgabegebühr durch die Kapitalver-
waltungsgesellschaft erhoben wird. Diese Gebühr wird vom Rücknahmepreis ab-
gezogen und verbleibt im Fondsvermögen. Gegebenenfalls kann zusätzlich ein 
Rücknahmeabschlag anfallen.  

Die Rückgabegebühr dient dazu, die Kosten, die dem Investmentfonds durch die 
Rücknahme von Anteilen entstehen – etwa Transaktionskosten für die Veräuße-
rung von Vermögensgegenständen –, verursachergerecht dem zurückgebenden 
Anleger zuzuordnen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass verbleibende 
Anleger überproportional mit diesen Kosten belastet werden. 

Die Rückgabegebühren werden entweder als Prozentsatz der Bruttorücknahme-
aufträge oder als Geldbetrag oder als Kombination aus beidem angegeben. Die 
Höhe der tatsächlichen Rückgabegebühren kann je nach Umfang des Rückgabe-
auftrags variieren. Eine Rückgabegebühr kann von einem Investmentfonds zu je-
dem Rückgabetermin oder nach Entscheidung der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
nur zu bestimmten Rückgabeterminen erhoben werden. Im Verkaufsprospekt des 
Investmentfonds wird dabei auch festgelegt, ob die Gebühr auch bereits erteilte 
und noch nicht ausgeführte Orders (z. B. infolge einer Rückgabefrist) betrifft. 

Anleger müssen berücksichtigen, dass sie im Falle einer Rückgabe ihrer Anteile 
den um eine Rückgabegebühr reduzierten Nettoinventarwert je Fondsanteil er-
halten. Dies führt zu einem geringeren Auszahlungsbetrag als dem Nettoinven-
tarwert je Anteil. Zusätzlich können zudem Rücknahmeabschläge erhoben wer-
den. Diese verbleiben nicht im Investmentfonds, sondern kommen der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Dritten zugute und werden vom Auszah-
lungsbetrag bei Rückgabe abgezogen. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft informiert über die Aktivierung dieses LMTs 
(z.B. über deren Internetseite).  

Nähere Einzelheiten zur Rückgabegebühr ergeben sich aus den jeweiligen Anla-
gebedingungen bzw. dem Verkaufsprospekt des Investmentfonds. 

 


